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An die  
landeskirchlichen Dienststellen 
____________________________ 
 
 
Abgabetermin für die Regelbeurteilung der landeskirchlichen Beamten und 
Beamtinnen  
Rundschreiben vom 13. Januar 2009, AZ 24.00-3 Nr. 57/6  
 
 
Die nächsten Regelbeurteilungen der landeskirchlichen Beamtinnen und Beamten 
(Beurteilungszeitraum 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2013) sind gemäß § 6 Abs. 4 der Verordnung 
über die Beurteilung und Beförderung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten bis 
spätestens  
 

31. August 2013 
 

der Geschäftsstelle der Beurteilungskommission vorzulegen.  
 
Der elektronisch bearbeitbare Beurteilungsbogen, kann im Dienstleistungsportal des 
Oberkirchenrats unter Arbeitshilfen/Formulare und dem Suchbegriff „Beurteilung“ gefunden 
und heruntergeladen werden.  
Dort findet sich auch der gleichzeitig gesondert einzureichende vertrauliche Vorschlag für 
das Gesamtergebnis.  
 
Sollte kein Zugang zum Intranet des Oberkirchenrats bestehen, kann ein elektronisch 
bearbeitbares Formular unter folgender E-Mail Adresse angefordert werden:  
beate.effenberger@elk-wue.de  
 
 
 
Hartmann  
Oberkirchenrat 
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